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Zitat von binas

...
Nun waren ja Ferien und die Kollegin war seit 2 1/2 Wochen gar nicht in der Schule. Gilt
die Regel dann trotzdem? Ich kann mich ja gar nicht bei ihr anstecken, wenn sie nicht
da ist/war...

Ich verstehe nicht ganz. Wenn du nicht auf die Kollegin triffst, kannst du dich nicht anstecken.
Wenn Sie erkrankt ist und Antibiotika nimmt, ist sie ab da m.W. nach 5 Tagen nicht mehr
ansteckend. Wenn ihr euch trefft und sie nimmt kein Antibiotikum, wären die 21 Tage noch
nicht rum und sie noch ansteckend. Allerdings wird das kaum passieren, da meldepflichtig- kein
Arzt wird sie krank in eine Schule schicken.

Keuchhusten ist fürs Ungeborene zum Glück nicht gefährlich. Ich würde wahrscheinlich gehen.
(Dass allerdings auch Schüler erkrankt sind, ist immer möglich...) langer Rede, kurzer Sinn: frag
einen Arzt 
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